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Nummer: 2024/0042

Kontakt: Gemeinderat 

Einladung zur heutigen Sitzung des Gemeinderats
Mittwoch, 10. Januar 2024
Die Mitteilung beginnt auf der folgenden Seite.

1 Einladung zur Ratssitzung
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Einladung zur heutigen Sitzung des Gemeinderats 
Mittwoch, 10. Januar 2024, von 17 bis nach 20 Uhr,  
im Rathaus Hard, Zürich-Aussersihl 

 

Liebe*r Leser*in 

Das Parlament der Stadt Zürich wird durch den Gemeinderat repräsentiert und besteht aus 
125 Mitgliedern, die acht verschiedenen Parteien angehören. In der laufenden Legislatur  
2022–2026 gibt es sieben Fraktionen. Ausser während der Schulferien finden jeden Mittwoch-
abend Debatten über die traktandierten Geschäfte statt. In diesen Sitzungen wird über die  
Anträge der vorberatenden Kommissionen zu den Vorlagen des Stadtrats (Weisungen) und 
über Vorstösse aus dem Parlament abgestimmt. 

Sie sind herzlich eingeladen, die Sitzungen im Rathaus Hard am Bullingerplatz in Zürich  
(Bullingerstrasse 4) zu besuchen oder im Live-Stream auf der Website des Gemeinderats  
(www.gemeinderat-zuerich.ch) mitzuverfolgen. 

Freundliche Grüsse 
Sofia Karakostas, Präsidentin des Gemeinderats 

 

Auszug aus der Traktandenliste* 
Vorlagen des Stadtrats: 

‒ Weisung: Liegenschaften Stadt Zürich, Wegparzellen 
Binderweg und Zelghalde, Veräusserung an Bau- 
genossenschaft GISA, Einnahmenverzicht 

‒ Weisung: Liegenschaften Stadt Zürich, Verkehrs- 
betriebe Stadt Zürich, Teilersatz Tramdepot Hard  
mit neuer kommunaler Wohnsiedlung Depot Hard,  
Industriequartier, Netto-Zusatzkredit 

‒ Weisung: Finanzdepartement, Verordnung über die  
Umsetzung von § 49b Planungs- und Baugesetz  
(UmV § 49b PBG), Neuerlass 

Anschliessend werden persönliche Vorstösse von  
Ratsmitgliedern zum Finanzdepartement behandelt. 

* Die vollständige Traktandenliste kann auf 
www.gemeinderat-zuerich.ch sowie im Stadthaus,  
Parlamentsdienste des Gemeinderats, Büro 17, Stadt-
hausquai 17, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr 
eingesehen werden. Auf der Website des Gemeinderats 
finden Sie auch die Audio-/Videoaufnahmen der Debat-
ten sowie die Protokolle der vergangenen Sitzungen. 

Nummer 2024/0042 
Kontakt: Gemeinderat 

 



Keine Mitteilung in dieser Ausgabe.
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Gemeinderats
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Keine Mitteilung in dieser Ausgabe.
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Nummer: 2024/0035

Kontakt: Stadtkanzlei

Reglement über die Kostenbeteiligung beim Energie-
Coaching
Der Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements hat ein Reglement über die
Kostenbeteiligung beim Energie-Coaching erlassen. Das Reglement tritt am 1. Januar 2024
in Kraft. Das Reglement ist im Anhang dieser Mitteilung.

Gegen diesen Erlass kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, innert 30 Tagen beim
Stadtrat, Postfach, 8022 Zürich, schriftlich ein Begehren um Neubeurteilung eingereicht
werden. Das Begehren muss einen Antrag und eine Begründung enthalten (§ 170 Abs. 1
i. V. m. § 171 Abs. 1 GG und Art. 70 GO).

Anhang

–– Reglement über die Kostenbeteiligung beim Energie-Coaching

4 Erlasse des Stadtrats und anderer Behörden
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Nummer: 2024/0034

Kontakt: Stadtkanzlei

Gebührenordnung Stadtarchiv Zürich, Aufhebung
Die Stadtpräsidentin hat mit Verfügung Nr. 2023/15.040 vom 19. Dezember 2023 die
Gebührenordnung des Stadtarchivs Zürich vom 1. Januar 2013 per 31. Dezember 2023
aufgehoben.

Gegen diesen Erlass kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, innert 30 Tagen beim
Stadtrat, Postfach, 8022 Zürich, schriftlich ein Begehren um Neubeurteilung eingereicht
werden. Das Begehren muss einen Antrag und eine Begründung enthalten (§ 170 Abs. 1
i. V. m. § 171 Abs. 1 GG und Art. 70 GO).

5 Inkraftsetzungen / Aufhebungen
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Nummer: 2024/0036

Kontakt: Stadtkanzlei

Gemeindeordnung, Teilrevision betreffend Verbesserung
des Stadtklimas, Inkraftsetzung
Der Stadtrat hat die von den Stimmberechtigten beschlossene und vom Regierungsrat
genehmigte Teilrevision der Gemeindeordnung (GO, AS 101.100) auf den 1. März 2024 in
Kraft gesetzt. Der Beschluss (STRB Nr. 3860/2023) ist im Anhang dieser Mitteilung.

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, innert 30 Tagen beim
Bezirksrat Zürich, Postfach, 8090 Zürich, Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a und d
i. V. m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift ist im Doppel
einzureichen und muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene
Beschluss ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und
soweit möglich beizulegen.

Anhang

–– STRB Nr. 3860/2023
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Keine Mitteilung in dieser Ausgabe.

6 Einbürgerungen
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Nummer: 2024/0020

Kontakt: Rechtskonsulent

Amtliche Vorprüfung einer Volksinitiative
Der Stadtrat der Stadt Zürich hat am 20. Dezember 2023 die Unterschriftenliste der
folgenden Volksinitiative vorgeprüft und gemäss § 125 GPR die amtliche Veröffentlichung
angeordnet:

«Mehr Wohnraum durch Aufstockung – quartierverträglich und nachhaltig»

Initiative in Form allgemeiner Anregung

Eine Anpassung der städtischen Bau- und Zonenordnung, um generell in allen Wohnzonen
in der Regelbauweise die maximal zulässige Gebäudehöhe auf bestehenden Gebäuden um
3 Meter zu erhöhen. Dies soll ungeachtet der bestehenden Ausnützung ein zusätzliches
Stockwerk für Wohnraum ermöglichen. Der Stadtrat soll Ausnahmen erlassen können (zum
Beispiel bei geschützten Ortsbildern oder unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden). Dies
unter Berücksichtigung des gültigen Mehrwertabgabegesetzes.

Initiativkomitee

Hans Dellenbach, Përparim Avdili, Michael Schmid, Martina Zürcher, Nicolas Cavalli, Selina
Frey, Snezana Blickenstorfer, Reto Brüesch, Martin Götzl, Karin Weyermann, Christian
Traber, Albert Leiser, Isabel Garcia, Beat Habegger, Sonja Rueff-Frenkel, Flurin Capaul,
Patrik Brunner

Gegen diese Veröffentlichung kann innert fünf Tagen seit dem Erscheinungsdatum schriftlich
und begründet Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Zürich, Löwenstrasse 17, 8001 Zürich,
erhoben werden.

7 Volksinitiativen
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Nummer: 2024/0018

Kontakt: Stadtkanzlei

Anordnung Ersatzwahl eines Mitglieds der
Kreisschulbehörde Schwamendingen für den Rest der
Amtsdauer 2022–2026
Einreichung von Wahlvorschlägen

In Anwendung von §§ 45 Abs. 1 und 48 Gesetz über die politischen Rechte (GPR, LS 161)
hat der Stadtrat am 20. Dezember 2023 mit Beschluss Nr. 3859/2023 die folgende
Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 angeordnet:
Ein Mitglied der Kreisschulbehörde Schwamendingen (Kreis 12) anstelle der
zurückgetretenen Hilde Hangartner-Scherz.

Die Ersatzwahl wird nach den Vorschriften des GPR und der Verordnung über die
politischen Rechte (VPR, LS 161.1) durchgeführt.

Wahlvorschläge, die von mindestens 15 Stimmberechtigten mit politischem Wohnsitz im
Schulkreis Schwamendingen unterzeichnet sein müssen, sind der Stadt Zürich, Stadtkanzlei,
Abstimmungen und Wahlen, Stadthausquai 17, Postfach, 8022 Zürich, bis spätestens am
Montag, 19. Februar 2024, 16 Uhr, einzureichen. Zur Wahrung der Frist müssen die
Wahlvorschläge bis zu diesem Zeitpunkt bei der Stadtkanzlei eingetroffen sein (§ 7a VPR).

Wählbar ist, wer in der Stadt Zürich politischen Wohnsitz hat, d. h. hier angemeldet und 
stimmberechtigt ist. Die vorgeschlagene Person ist mit Namen, Vornamen, Geschlecht,
Geburtsdatum, Beruf, Adresse und Parteizugehörigkeit zu bezeichnen. Zudem kann der
Name angegeben werden, unter dem die Person politisch oder im Alltag bekannt ist. Die
vorgeschlagene Person muss mit ihrer Unterschrift bestätigen, die Kandidatur anzunehmen.
Personen, die einen Wahlvorschlag unterzeichnen, geben Namen, Vornamen,
Geburtsdatum und Adresse an und fügen ihre Unterschrift hinzu. Wahlvorschläge können
mit einer kurzen Bezeichnung versehen werden.

Wahlvorschlagsformulare können unter stadt-zuerich.ch/wahlen heruntergeladen oder bei
der Stadtkanzlei bestellt werden (E-Mail abstimmungen_wahlen@zuerich.ch oder T +41 44
412 30 69). Die Wahlvorschläge werden nach Ablauf der Frist veröffentlicht. Innert einer
weiteren Frist von 7 Tagen können Wahlvorschläge geändert, zurückgezogen oder neue
eingereicht werden. Sind nach Ablauf der 7-Tage-Frist die in § 54a GPR genannten
Voraussetzungen für eine stille Wahl erfüllt, wird die vorgeschlagene Person als gewählt
erklärt. Andernfalls wird eine Urnenwahl durchgeführt.

Sofern eine Urnenwahl durchgeführt werden muss, findet der erste Wahlgang am 9. Juni
2024 statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang wird am 22. September 2024 durchgeführt. Die

8 Abstimmungen / Wahlen
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Wahlvorschläge für den ersten Wahlgang gelten auch für den zweiten Wahlgang. In diesem
Fall können bis am Mittwoch, 19. Juni 2024, 16 Uhr, bei der Stadt Zürich, Stadtkanzlei,
Abstimmungen und Wahlen, Stadthausquai 17, Postfach, 8022 Zürich, gültige
Wahlvorschläge zurückgezogen oder neue eingereicht werden.

Gegen diese Anordnung kann innert fünf Tagen nach ihrer Veröffentlichung im Städtischen
Amtsblatt beim Bezirksrat Zürich, Löwenstrasse 17, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich und
begründet Stimmrechtsrekurs erhoben werden.
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Nummer: 2024/0019

Kontakt: Stadtkanzlei

Ersatzwahl eines Mitglieds der Kreisschulbehörde Letzi
Provisorischer Wahlvorschlag

Auf die Wahlausschreibung im Amtsblatt der Stadt Zürich vom 8. November 2023 ist für die
Ersatzwahl eines Mitglieds der Kreisschulbehörde Letzi anstelle des zurückgetretenen Lukas
Walther innert Frist gemäss § 49 Abs. 1 Gesetz über die politischen Rechte (GPR, LS 161)
folgender Wahlvorschlag eingereicht worden:

–– Aslani, Shemsi, FDP, 1990, Zürich, Bildungsberater

Bis Mittwoch, 17. Januar 2024, 16 Uhr, kann dieser Wahlvorschlag zurückgezogen oder
geändert werden. Es können auch neue Wahlvorschläge eingereicht werden. Die formellen
Anforderungen dafür sind in der Wahlausschreibung vom 8. November 2023 publiziert
worden. Nach Ablauf dieser zweiten Frist können die Wahlvorschläge nicht mehr verändert
werden.

Gegen diese Anordnung kann innert fünf Tagen nach ihrer Veröffentlichung im Städtischen
Amtsblatt beim Bezirksrat Zürich, Löwenstrasse 17, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich und
begründet Stimmrechtsrekurs erhoben werden.
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Keine Mitteilung in dieser Ausgabe.
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Nummer: 2024/0041

Kontakt: Amt für Baubewilligungen

Ausschreibung von Bauprojekten gemäss § 314 Planungs-
und Baugesetz, PBG
Planauflage: Amt für Baubewilligungen, Amtshaus IV, Lindenhofstrasse 19, Büro 003
(8.00–9.00 Uhr; Planeinsicht zu anderen Zeiten nach telefonischer Absprache, Tel. 044 412
20 11). Die ausgeschriebenen Baugesuche können auf Anfrage auch digital eingesehen
werden. Die Begehren zur digitalen Einsicht können auf www.stadt-
zuerich.ch/baubewilligungsverfahren unter «Pläne einsehen» gestellt werden. Die Begehren
sind bis spätestens 14.00 Uhr des letzten Publikationstages zu stellen. Es ist untersagt, die
digital erhaltenen Unterlagen Dritten zugänglich zu machen oder diese zu vervielfältigen. 

Interessenwahrung: Begehren um Zustellung von baurechtlichen Entscheiden müssen bis
zum letzten Tag der Planauflage (Datum des Poststempels) handschriftlich unterzeichnet
(Fax oder E-Mail genügen nicht) beim Amt für Baubewilligungen, Postfach, 8021 Zürich,
gestellt werden (§ 315 PBG). Wer diese Frist verpasst, verwirkt das Rekursrecht (§ 316
PBG).

Für die Zustellung des Bauentscheids wird eine einmalige Kanzleigebühr von Fr. 50.–
erhoben. Es erfolgt nur ein Zustellversuch. Bei Abwesenheit über die postalische Abholfrist
von 7 Tagen hinaus ist die Entgegennahme anderweitig sicherzustellen (z. B. durch
Bezeichnung einer dazu ermächtigten Person).

Dauer der Planauflage: 12.01.2024-01.02.2024

Bauprojekte:

Kreis 1

Sihlporte 3, Sihlstrasse 55, Umbau und Ausbau Büros, Caféteria mit Aussenbestuhlung (im
Inventar Denkmalpflege), Kernzone City, Bain & Company Switzerland Inc.,
ProjektverfasserIn: Drees & Sommer Schweiz AG, Aemtlerstrasse 201

Stadthausquai 2, Zirkusanlage Conelli, jeweils von November bis Mitte Januar (im Inventar
der Kantonalen Denkmalpflege und im Inventar Gartendenkmalpflege), FP, Conny Land AG,
Conny-Land Strasse 2, 8564 Lipperswil

Kreis 2

Gablerstrasse bei 15, 17, Temporäres Kassenhäuschen vor dem Museum Rietberg, befristet
bis 30. April 2024 (im Inventar der Kantonalen Denkmalpflege und unter Kantonalem

10 Bauprojekte

Ausgabe 2/2024 vom 10. Januar 2024 16/31

https://www.stadt-zuerich.ch/afb
http://www.stadt-zuerich.ch/baubewilligungsverfahren
http://www.stadt-zuerich.ch/baubewilligungsverfahren


Gartendenkmalschutz), GP "Erweiterung Museum Rietberg", Stadt Zürich, Immobilien, c/o
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten, Lindenhofstrasse 21

Kreis 4

Langstrasse 67, Hofseitiger Balkonanbau 1. –3. Obergeschoss, darunterliegender
Veloständer im Erdgeschoss, QI5c, Marco Herbert Stucki, ProjektverfasserIn: GLB
Genossenschaft, Wässeristrasse 31, 8340 Hinwil

Zeughausstrasse 5, Umbau und Aufstockung um zwei Dachgeschosse unter dem Steildach,
Umnutzung von Büro zu Appartmentwohnungen, seitlich und strassenseitige Erkeranbauten,
QI6a, Pantotex Hinderer KLG, Fabrikstrasse 5, 6330 Cham

Zeughausstrasse anstelle 7, Ersatzneubau Wohnhaus mit 11 Wohnungen und Büroflächen
im Erdgeschoss, 2 Autoabstellplätze im Freien, QI6a, Schweizerische
Interpretengenossenschaft SIG, ProjektverfasserIn: PO4 seiler + den hartog architekten
GmbH, Zwinglistrasse 6a

Kreis 6

Wehntalerstrasse 11, Guggerweg, Neubau Doppelgarage (Seite Guggerweg), W4b, Anton
Gähwiler, Wehntalerstrasse 11

Kreis 7

Klosbachstrasse 133, Energetische Sanierung, Erdwärmesonden (im Inventar Denkmal- und
Gartendenkmalpflege), W4, Immobilien-Anlagestiftung Turidomus, c/o Pensimo
Management AG, Obstgartenstrasse 19

Rämistrasse 46, 46a, Umbau und Sanierung Wohn- und Geschäftshaus (unter
Denkmalschutz), K, David Weber, Rämistrasse 44

Kreis 9

Letzigraben 4, Liftanbau und Aufstockung mit Schrägdach, je zwei Lukarnen und PV-Anlage,
Wärmepumpe im Inneren, W4, STWEG Letzigraben 4, c/o Fritz Amsler, ProjektverfasserIn:
Fritz Amsler Cattin, Letzigraben 4

Pfarrhausstrasse 21, PV-Anlage auf Schrägdach der grossen Kirche Altstetten (im Inventar
Denkmal- und Gartendenkmalpflege), FP W4, Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde
Zürich, Stauffacherstrasse 8

Kreis 10

Ackersteinstrasse anstelle 2, Ersatzneubau Mehrfamilienhaus mit 14 Wohnungen,

Ausgabe 2/2024 vom 10. Januar 2024 17/31



Tiefgarage für 9 Autos, PV-Anlage auf Flachdach sowie Umgebungsgestaltung, W4, EG
Blattmann, Müller, Steffen, c/o Monique Blattmann-Müller, ProjektverfasserIn: AMZ
Architekten AG, Okenstrasse 6

Kreis 11

Hofwiesenstrasse 376, Abänderung zum bewilligten Umbau im Dachgeschoss, zusätzliche
Lukarne an der Ostfassade, Z7, Mark Müller, ProjektverfasserIn: Vogel Design AG, Grindel
3, 6017 Ruswil

In Böden 139, Erweiterung und Änderung der Sendeleistung / des Winkelbereichs der
bewilligten Mobilfunk-Antennenanlage (Antennentausch) auf dem Dach des
Geschäftshauses: 700–900 MHz; 1 x 500 W ERP, 1 x 600 W ERP, 1 x 650 W ERP,
1400–2600 MHz; 1 x 1070 W ERP, 1 x 1250 W ERP, 1 x 1350 W ERP und 3600 MHz; 3 x
300 W ERP, W4, Swisscom (Schweiz) AG, Binzring 17

Regensbergstrasse anstelle 36, 36a, 38, 38a, 38b, Neubau Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage
für 19 Autos und Abstellplatz für 1 Auto im Freien, W4, Einfache Gesellschaft Zuerich-
Oerlikon 1, c/o Trade Tool AG, VertreterIn: R. Fuchs Partner AG, Zentralstrasse 26, 8604
Volketswil

Kreis 12

Hagenholzstrasse bei 116, Ersatz und Lageverschiebung Containerprovisorium für Büros,
Aufenthalt, Sanitärräume für externes Revisionspersonal im KHKW Hagenholz, befristet für 5
Jahre, F Oe6, Stadt Zürich, Entsorgung + Recycling Zürich, ERZ Abfall, Hagenholzstrasse
110

Heinrich-Bosshardt-Strasse bei 19, Lageverschiebung Containerabstellplatz (im Inventar
Denkmal- und Gartendenkmalpflege), Oe2F, Stadt Zürich, Amt für Hochbauten,
Lindenhofstrasse 21
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Nummer: 2024/0033

Kontakt: Tiefbauamt

Strassenlärmsanierung Winterthurer-/Ueberlandstrasse
(Einfahrt Tierspital / Bülachstrasse bis
Schwamendingenstrasse), öffentliche Planauflage gemäss
§§ 16 und 17 des Strassengesetzes des Kantons Zürich
Es wird folgendes Projekt gemäss §§ 16 und 17 StrG öffentlich aufgelegt:

Die Lärmgrenzwerte werden in der Winterthurer-/Ueberlandstrasse (Einfahrt Tierspital /
Bülachstrasse bis Schwamendingenstrasse) überschritten. Mit STRB Nr. 1074/2017
(Strassenprojekt zur Lärmsanierung Kreis 12) und STRB Nr. 880/2021 (Abschluss stadtweite
Lärmsanierung, Ueberlandstrasse) wurden die entsprechenden Sanierungserleichterungen
gemäss Art. 14 der Lärmschutzverordnung gewährt. Das städtische Gesamtkonzept
Strassenlärmsanierung 3. Etappe sieht neu für diesen Strassenabschnitt die Einführung von
Tempo 30 vor (vgl. die mit separater Verfügung durch die Vorsteherin des Sicherheits
departements angeordneten Verkehrsvorschriften). Soweit trotz Tempo 30 die
Lärmgrenzwerte auch künftig dauerhaft überschritten bleiben, wird die Herabsetzung der
genehmigten Sanierungserleichterungen beantragt. Der aufgelegte Bericht zeigt auf, welche
Gebäude von Grenzwertüberschreitungen betroffen bleiben.

Der akustische Bericht mit den beantragten Sanierungserleichterungen liegt während 30
Tagen beim Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werdmühleplatz 3, Amtshaus V, 8001 Zürich,
4. Stock (Empfang), zur öffentlichen Einsichtnahme auf und kann jeweils von Montag bis
Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr sowie am Freitag von 08.00 bis
12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr eingesehen werden.

Zudem können alle Projektunterlagen am Empfang im 4. Stock digital eingesehen werden
(grosser Bildschirm neben dem Eingang).

Anmerkung: Die neuen Verkehrsvorschriften im Zusammenhang mit dem
Strassenlärmsanierungsprojekt werden zeitgleich mit separater Verfügung durch die
Vorsteherin des Sicherheitsdepartements angeordnet (vgl. Publikation im elektronischen
Amtsblatt [stadt-zuerich.ch/amtsblatt] am 10. Januar 2024 sowie im Tagblatt der Stadt Zürich
vom 10. Januar 2024, Verkehrsvorschriften [Kreis 12]). Weitere Unterlagen zu den neuen
Verkehrsvorschriften liegen mit den Projektunterlagen wie oben aufgeführt zur
Einsichtnahme auf.

Die Planauflage dauert von Freitag, 12. Januar bis Montag, 12. Februar 2024.

Gegen das Projekt kann innerhalb der Auflagefrist schriftlich per Briefpost beim Tiefbauamt

11 Strassenbauprojekte
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der Stadt Zürich, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich, Einsprache erhoben werden. Mit der
Einsprache können alle Mängel des Projekts geltend gemacht werden. Zur Einsprache ist
berechtigt, wer durch das Projekt berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen
Änderung oder Aufhebung hat (Wer Einsprache erhebt, muss glaubhaft darlegen, inwieweit
ihm oder ihr aufgrund des geplanten Projekts ein persönlicher Nachteil erwächst). Die
Einsprache muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Allfällige Beweismittel
sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen (§ 17 StrG; §§ 21 ff. VRG, LS
175.2).

Die Auflagedokumente finden Sie unter stadt-zuerich.ch/planauflagen (Link aktiv ab 12.
Januar 2024).
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Nummer: 2024/0040

Kontakt: Tiefbauamt

Strassenbauprojekt: Kloster-Fahr-Weg, öffentliche
Planauflage gemäss § 13 des Strassengesetzes des
Kantons Zürich (Mitwirkung der Bevölkerung)
Im Sinne des Mitwirkungsverfahrens gemäss § 13 des Strassengesetzes (StrG, LS 722.1)
führt das Tiefbauamt der Stadt Zürich eine Planauflage des folgenden Projekts durch:
Verbreiterung des Kloster-Fahr-Weges als Fussweg von der Wipkingerbrücke bis zum
Lettenviadukt grundsätzlich auf 2,40 m, mindestens auf 1,80 m (lokale Verschmälerung),
durchgängig hindernisfreier Ausbau und Verbesserung der Zugänge; Aufwertung von
Grundstücken der Grün Stadt Zürich entlang des Weges; parkähnliche Gestaltung beim
Dammsteg mit einer Breite von 4,20 m, einer 20 m breiten und naturnah gestalteter
Ufertreppe als Zugang zum Wasser; 13 Sitzbänke auf der Ebene des Weges und eine lange
Sitzbank in der obenliegenden Terrassenebene; hochwassersichere, ökologische
Aufwertung des Limmatufers zur Förderung von ortspezifisch gewünschten Zielarten von
Flora und Fauna. Auf dem Kloster-Fahr-Weg als regional klassierter Fuss/Wanderweg mit
Naturbelag sind nur Zufussgehende zugelassen. Es besteht ein allgemeines Fahrverbot.

Die Projektunterlagen liegen während 30 Tagen beim Tiefbauamt der Stadt Zürich,
Beatenplatz 2, HIB (Haus der Industriellen Betriebe), 8001 Zürich, im Korridor des 4. Stocks
zur öffentlichen Einsichtnahme auf und können jeweils von Montag bis Donnerstag von
07.00 bis 18.00 Uhr und am Freitag von 07.00 bis 17.00 Uhr eingesehen werden. Die Pläne
können zudem am Empfang im 4. Stock (Eingang Werdmühleplatz 3, Amtshaus V) digital
eingesehen werden (grosser Bildschirm neben dem Eingang).

Die Planauflage dauert von Freitag, 12. Januar bis Montag, 12. Februar 2024.

Einwendungen gegen das Projekt im Sinne der Mitwirkung der Bevölkerung können
innerhalb der Auflagefrist schriftlich per Briefpost beim Tiefbauamt der Stadt Zürich,
Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich oder digital unter stadt-zuerich.ch/planauflagen eingereicht
werden.

Sofern allfällige Einwendungen gegen das Projekt nicht berücksichtigt werden können, wird
dazu in einem schriftlichen Bericht gesamthaft Stellung genommen und dieser Bericht
während 60 Tagen öffentlich zur Einsichtnahme aufgelegt (§ 13 Abs. 2 und 3 StrG). Die
Auflage dieses Berichtes wird öffentlich bekannt gemacht und digital zugestellt (bitte E-Mail-
Adresse angeben, falls Einwendungen per Briefpost eingereicht werden).

Die Auflagedokumente finden Sie unter www.stadt-zuerich.ch/planauflagen (Link aktiv ab 12.
Januar 2024).
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Nummer: 2024/0048

Kontakt: Tiefbauamt

Strassenbauprojekt: Velovorzugsroute Wollishofen,
Wollishofen bis Brunau, Mitwirkung der Bevölkerung,
öffentliche Auflage gemäss § 13 des Strassengesetzes des
Kantons Zürich, Bericht zu den Einwendungen
Das Strassenbauprojekt wurde der Bevölkerung im Rahmen einer öffentlichen Planauflage
im Sinne von § 13 Strassengesetz vom 10. Februar bis 13. März 2023 zur Stellungnahme
unterbreitet. Gegen das Projekt sind Einwendungen eingegangen.

Der Bericht zu den Einwendungen liegt während 60 Tagen, von Freitag, 12. Januar bis
Montag, 11. März 2024, beim Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werdmühleplatz 3, Amtshaus V,
8001 Zürich, 4. Stock (Empfang), zur öffentlichen Einsichtnahme auf und kann jeweils von
Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr sowie am Freitag
von 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr eingesehen werden.

Es wird keine Korrespondenz geführt.

Die Auflagedokumente finden Sie unter stadt-zuerich.ch/planauflagen (Link aktiv ab 12.
Januar 2024).
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Nummer: 2024/0028

Kontakt: Sicherheitsdepartement

Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 2
Für nachstehenden Verkehrsweg ergeht auf Ersuchen einer gehbehinderten Person
folgende Verkehrsvorschrift:

Neugutstrasse
Parkplatz für gehbehinderte Fahrzeuglenkende

Als Parkplatz für gehbehinderte Fahrzeuglenkende wird folgende Fläche bezeichnet:
auf dem südlichen Fahrbahnrand entlang dem Haus Nr. 19, gemäss örtlicher Signalisation
und Markierung.

Die Verkehrsvorschrift wird mit dem Aufstellen der Signale, beziehungsweise mit dem
Anbringen der Markierungen, rechtsverbindlich.

Es werden aufgehoben:

Neugutstrasse

In der Verfügung des Polizeivorstandes vom 1.10.1990: Parkflächen «Blaue Zone»,
Postleitzahl 8002 wird aufgehoben: ein Parkfeld auf dem südlichen Fahrbahnrand entlang
dem Haus Nr. 19 (entspricht -1 Parkplatz).

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, Postfach,
8022 Zürich, schriftlich ein Begehren um Neubeurteilung eingereicht werden. Das Begehren
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Wer ein Neubeurteilungsbegehren
stellt, muss glaubhaft darlegen, inwieweit ihm oder ihr aufgrund der verfügten
Verkehrsanordnung ein persönlicher Nachteil erwächst. Die Verfahrenskosten sind von der
unterliegenden Partei zu tragen.

Die Verfügung (inkl. Übersichtsplan zum geplanten Vollzug) und die Unterlagen zu den
Verkehrsvorschriften können im Anhang eingesehen werden.

Anhang

–– Unterlagen Verkehrsvorschriften
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Nummer: 2024/0029

Kontakt: Sicherheitsdepartement

Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 9
Für nachstehenden Verkehrsweg ergeht zwecks Verbesserung der Parksituation für Motor-,
Motorfahr- und Fahrräder folgende Verkehrsvorschrift:

Grütstrasse
Parkflächen

Das Stehenlassen von Motorrädern, Motorfahrrädern und Fahrrädern ist gestattet:
auf dem nordöstlichen Fahrbahnrand, vom Ginsterweg an auf einer Strecke von ca. 10 m in
nordöstliche Richtung, gemäss örtlicher Signalisation und Markierung.

Die Verkehrsvorschrift wird mit dem Aufstellen der Signale, beziehungsweise mit dem
Anbringen der Markierungen, rechtsverbindlich.

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, Postfach,
8022 Zürich, schriftlich ein Begehren um Neubeurteilung eingereicht werden. Das Begehren
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Wer ein Neubeurteilungsbegehren
stellt, muss glaubhaft darlegen, inwieweit ihm oder ihr aufgrund der verfügten
Verkehrsanordnung ein persönlicher Nachteil erwächst. Die Verfahrenskosten sind von der
unterliegenden Partei zu tragen.

Die Verfügung (inkl. Übersichtsplan zum geplanten Vollzug) und die Unterlagen zu den
Verkehrsvorschriften können im Anhang eingesehen werden.

 

Anhang

–– Unterlagen Verkehrsvorschriften
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Nummer: 2024/0030

Kontakt: Sicherheitsdepartement

Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 1
Für nachstehenden Verkehrsweg ergeht zwecks Veloförderung folgende Verkehrsvorschrift:

Bahnhofstrasse
Fahrverbot

Der Verkehr mit Motorwagen und Motorrädern ist verboten, ausgenommen sind Busse im
öffentlichen Linienverkehr:
zwischen der Bärengasse und der Poststrasse, gemäss örtlicher Signalisation.

Die Verkehrsvorschrift wird mit dem Aufstellen der Signale rechtsverbindlich.

Es werden aufgehoben:

Bahnhofstrasse

In der Verfügung des Polizeivorstandes vom 2.2.1977: Fahrverbot. Der Verkehr mit
Fahrzeugen ist von der Poststrasse nach der Bärengasse verboten. Fahrtrichtungsgebot:
erlaubte Fahrtrichtung von der Bahnhof- in die Poststrasse.
In der Verfügung des Polizeivorstandes vom 21.1.1983: Fahrverbot. Der Verkehr mit
Fahrzeugen ist in Richtung von der Bärengasse nach dem Paradeplatz verboten,
ausgenommen Fahrräder gemäss örtlicher Signalisation.
In der Verfügung des Polizeivorstandes vom 1.12.1993 (Ergänzung zur Verfügung des
Polizeivorstandes vom 2.2.1977): Fahrverbot. Der Verkehr mit Fahrzeugen ist von der
Poststrasse nach der Bärengasse verboten, mit dem Zusatz: «Ausgenommen sind Busse im
öffentlichen Linienverkehr». Fahrtrichtungsgebot. Erlaubte Fahrtrichtung von der Bahnhof- in
die Poststrasse, mit dem Zusatz: «Ausgenommen sind Busse im öffentlichen Linienverkehr».
Ergänzung zur Verfügung des Polizeivorstandes vom 21.1.1983: Fahrverbot. Der Verkehr
mit Fahrzeugen ist in Richtung von der Bärengasse nach dem Paradeplatz verboten,
ausgenommen Fahrräder gemäss örtlicher Signalisation, mit dem Zusatz: «sowie Busse im
öffentlichen Linienverkehr».

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, Postfach,
8022 Zürich, schriftlich ein Begehren um Neubeurteilung eingereicht werden. Das Begehren
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Wer ein Neubeurteilungsbegehren
stellt, muss glaubhaft darlegen, inwieweit ihm oder ihr aufgrund der verfügten
Verkehrsanordnung ein persönlicher Nachteil erwächst. Die Verfahrenskosten sind von der
unterliegenden Partei zu tragen.

Die Verfügung (inkl. Übersichtsplan zum geplanten Vollzug) und die Unterlagen zu den
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Anhang
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Nummer: 2024/0043

Kontakt: Sicherheitsdepartement

Permanente Verkehrsvorschriften, Kreise 11 und 12
Im Zusammenhang mit der 3. Etappe Strassenlärmsanierung in der Stadt Zürich durch
Geschwindigkeitsreduktion (STRB Nr. 1217/2021) und aus Gründen der Verkehrssicherheit
ergehen für nachstehende Verkehrswege koordiniert mit der Auflage des
Strassenlärmsanierungsprojekts des Tiefbauamts der Stadt Zürich gemäss § 16 des
Strassengesetzes (StrG, LS 722.1) folgende Verkehrsvorschriften:

Zone mit Geschwindigkeitsbeschränkung (Tempo 30)

Die bestehende Zone «Viktoria», in der die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt
ist, wird um folgende Strassen ergänzt:

–– Winterthurerstrasse, Teilstück stadtauswärts von der Einfahrt Tierspital bis zur
Schwamendigenstrasse

–– Winterthurerstrasse, Teilstück stadteinwärts von der Ueberlandstrasse bis zur
Bülachstrasse

–– Ueberlandstrasse, Teilstück von der Schwamendingenstrasse bis zur Winterthurerstrasse

Die Verkehrsvorschrift wird mit dem Aufstellen der Signale, beziehungsweise mit dem
Anbringen der Markierungen, rechtsverbindlich.

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen beim Stadtrat Zürich, Postfach, 8022 Zürich,
schriftlich ein Begehren um Neubeurteilung eingereicht werden. Das Begehren muss einen
Antrag und dessen Begründung enthalten. Wer ein Neubeurteilungsbegehren stellt, muss
glaubhaft darlegen, inwieweit ihm oder ihr aufgrund der verfügten Verkehrsanordnung ein
persönlicher Nachteil erwächst. Die Verfahrenskosten sind von der unterliegenden Partei zu
tragen. Die Rechtsmittelfrist beginnt erst mit der koordinierten Publikation des
Strassenlärmsanierungsprojekts des Tiefbauamts der Stadt Zürich gemäss §16 StrG im
Kantonalen Amtsblatt vom 12.01.2024 zu laufen.

Unterlagen zum Strassenlärmsanierungsprojekt des Tiefbauamts der Stadt Zürich und den
Verkehrsvorschriften sind ab Beginn der Rechtsmittelfrist während 30 Tagen unter
www.stadt-zuerich.ch/planauflagen sowie im 4. Stock des Tiefbauamts der Stadt Zürich
öffentlich einsehbar (Werdmühleplatz 3, Amtshaus V; jeweils von Mo.-Do. von 07-18 Uhr
sowie am Fr. von 07-17 Uhr).
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Keine Mitteilung in dieser Ausgabe.

13 Weitere öffentliche Planauflagen und
Plangenehmigungen
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Keine Mitteilung in dieser Ausgabe.

14 Natur- und Denkmalschutz
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Keine Mitteilung in dieser Ausgabe.

15 Weitere Beschlüsse und Verfügungen
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